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EINBÜRGERUNG VON 
EHE- ODER LEBENSPARTNERINNEN/-PARTNERN

Ehe- oder Lebenspartner/-innen von deutschen
Staatsangehörigen sollen unter folgenden Vorausset-
zungen eingebürgert werden:

Erforderliche Aufenthaltsdauer
Erforderlich ist grundsätzlich ein Aufenthalt im Inland
von drei Jahren. Seit mindestens zwei Jahren muss der
Einbürgerungsbewerber in einer stabilen ehelichen
Gemeinschaft oder eingetragenen Lebensgemein-
schaft mit dem deutschen Partner leben (Nr. 9.1.2.1
StAR-VwV).

Der ausländische Ehegatte oder Lebenspartner kann
die Einbürgerung auch bis zum Ablauf eines Jahres
nach dem Tode des deutschen Ehegatten oder nach
einer Scheidung beantragen, wenn ihm die Sorge für
ein gemeinsames Kind zusteht, das bereits die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzt (§ 9 Abs. 2 StAG).

Erforderlicher Aufenthaltsstatus
Der Einbürgerungsbewerber muss zum Zeitpunkt der
Antragstellung eine Niederlassungs- oder Aufent-
haltserlaubnis besitzen (Nr. 9.1 StAR-VwV).

Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse
Die Einordnung des Einbürgerungsbewerbers in die
deutschen Lebensverhältnisse muss nicht abge-
schlossen, sondern lediglich für die Zukunft gewähr-
leistet sein (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StAG)

Sprachkenntnisse
Der Einbürgerungsbewerber muss sich ohne nennens-
werte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache
ausdrücken können (§ 9 Abs. 1 Satz 2 StAG; Nr. 9.1 StAR-
VwV). Ausführlichere Infos finden Sie in der Info Nr. 10
„Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse“.

Straffreiheit
Der Einbürgerungsbewerber darf nicht wegen einer
Straftat verurteilt worden sein. Es dürfen keine Auswei-
sungsgründe nach § 55 Nr. 1 bis 4, § 53 oder 54 des Auf-
enthaltgesetzes vorliegen (Nr. 9.1 StAR-VwV).

Ausweisungsgrund
Es darf kein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 und 5a
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen (§ 9 Abs. 1 Satz 2).

Unterhaltsfähigkeit
Der Einbürgerungsbewerber muss imstande sein, sich
und seine unterhaltspflichtigen Familienangehörigen
auf Dauer zu ernähren (Nr. 9.1 StAR-VwV).

Vermeidung von Mehrstaatigkeit
Der Einbürgerungsbewerber ist grundsätzlich verpflich-
tet, seine ausländische Staatsangehörigkeit aufzugeben
(9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StAG). Ausführlichere Infos finden
Sie in der Info Nr. 9 „Mehrstaatigkeit“.

Kosten
Die Einbürgerung ist gebührenpflichtig. Die Gebühren
werden nach § 38 Abs. 2 StAG erhoben. Aufgrund finan-
zieller Schwierigkeiten des Einbürgerungs bewerbers
kann eine Gebührenermäßigung oder Gebührenbefrei-
ung gewährt werden (§ 38 StAG).


